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1. Geltungsbereich, Vertragspartner und Begriffsbestimmungen 

1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der 
Innovation Group Parts GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Magdalena Baugh, Mark 
Alagna und Norman Gringer, Finsterwalder Str. 57, 01979 Lauchhammer, Deutschland 
(nachfolgend geschlechtsneutral „Verkäufer“) gelten für alle Verträge zur Lieferung von 
Waren, die ein Unternehmer (nachfolgend geschlechtsneutral „Käufer“, gemeinsam mit dem 
Verkäufer auch „Parteien“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem 
Online-Shop dargestellten Waren abschließt.  

1.2. Verwendet der Käufer entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen, wird deren 
Geltung und Einbeziehung hiermit widersprochen; es sei denn, es ist etwas anderes zwischen 
den Parteien vereinbart. Diese AGB gelten auch ausschließlich, wenn der Verkäufer in 
Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des 
Käufers die Lieferung an diesen ohne besonderen Vorbehalt ausführt. 

1.3. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  

2. Vertragsschluss und Vertragssprache 

2.1. Die Präsentation und Bewerbung des Artikel- bzw. Leistungssortiments im Onlineshop 
des Verkäufers stellen kein verbindliches Angebot seitens des Verkäufers zum Abschluss 
eines Vertrags dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots auf Abschluss 
eines Vertrags durch den Käufer. 

2.2. Der Käufer kann ein Angebot durch Ausfüllen und Absenden des im Onlineshop des 
Verkäufers integrierten Online-Bestellformulars abgeben. Die vom Käufer für das Angebot 
einzutragenden erforderlichen Daten ergeben sich aus der Eingabemaske des Online-
Bestellformulars. Nach Eingabe der Daten im Online-Bestellformular und durch Klicken des 
den Bestellvorgang abschließenden Buttons gibt der Käufer ein rechtsverbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die ausgewählte(n) und in den virtuellen Warenkorb gelegte(n) 
Ware(n) ab. Der Käufer kann seine Eingaben jederzeit vor Absenden seiner 
rechtsverbindlichen Bestellung über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen berichtigen. 
Der Käufer kann seine Bestellung jedoch nur abgeben und übermitteln, wenn dieser die AGB 
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des Verkäufers durch Klicken der Checkbox (“Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese 
und nehme die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.“) akzeptiert. 

2.3. Ferner kann der Käufer eine rechtsverbindliche Bestellung auch per Telefon, per E-
Mail oder per Chatfunktion gegenüber dem Verkäufer abgeben. 

2.4. Ein Vertrag zwischen den Parteien kommt erst zustande, wenn der Verkäufer das 
Vertragsangebot des Käufers innerhalb von fünf (5) Tagen annimmt, 

• indem er dem Käufer eine Annahmeerklärung (z.B. durch Auftragsbestätigung) in 
Schrift- oder Textform (z.B. per Brief, E-Mail oder Fax) übermittelt und maßgeblicher Zeitpunkt 
der Zugang der Annahmeerklärung beim Käufer ist, oder 

• indem er den Käufer die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware 
beim Käufer maßgeblich ist, oder 

• indem die Zahlungstransaktion durch den vom Käufer in seiner Bestellung 
ausgewählten Zahlungsdienstleister durchgeführt wird. Der Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
richtet sich in diesem Fall nach der jeweils ausgewählten Zahlungsart gem. Ziffer Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt 
zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des 
Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Verkäufer. Die Frist 
endet mit dem Ablauf der vom Verkäufer vorgenannten Frist. Nimmt der Verkäufer das 
Angebot des Käufers innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des 
Angebots mit der Folge, dass der Verkäufer nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden 
ist. 

2.5. Der Verkäufer speichert den Vertragstext einschließlich der AGB bei Vertragsschluss 
unter Wahrung des Datenschutzes und stellt den Vertragstext einschließlich der AGB über 
einen Verweis auf eine Onlinequelle (z.B. per Link) bereit. Eine darüber hinausgehende 
Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den Verkäufer erfolgt nicht. Den Vertragstext 
kann der Käufer in seinem Kundenkonto auf der Website des Verkäufers einsehen, sofern der 
Käufer vor Absendung der Bestellung ein Kundenkonto eingerichtet hat. Die Bestelldaten 
werden im System des Verkäufers gespeichert und können vom Käufer unter Verwendung 
seiner Zugangsdaten im passwortgeschützten Kundenkonto eingesehen und abgerufen 
werden. 

2.6. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 

2.7. Der Käufer hat sicherzustellen, dass die von ihm im Bestellvorgang angegebene E-
Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-
Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Käufer bei dem Einsatz von SPAM-
Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung 
beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.  

2.8. Sofern die Parteien Sonderkonditionen vereinbart haben, gelten diese grundsätzlich 
nicht für gleichzeitig laufende und zukünftige Vertragsverhältnisse mit dem Käufer. 

2.9. Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Käufers, seine Pflichten gegenüber dem 
Verkäufer zu erfüllen, kann der Verkäufer bestehende Austauschverträge mit dem Käufer 
durch Rücktritt fristlos beenden. Dies gilt auch bei einem Insolvenzantrag des Käufers. § 321 
BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Käufer wird den Verkäufer frühzeitig schriftlich 
über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren. 
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3. Vertragliches Rücktrittsrecht (Stornierung) 

3.1. Der Käufer kann seine Bestellung bis zur verbindlichen Annahme durch den Verkäufer 
durch eine Eingangsbestätigungs-E-Mail ohne Angabe von Gründen und Entstehung von 
Kosten durch Klicken des in seinem Kundenkonto im Webshop vorgesehenen Button 
„STONIERUNG SENDEN“ stornieren. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rechtzeitigkeit der 
Stornierung ist der Zugang der Erklärung beim Verkäufer.  

3.2. Sofern der Verkäufer bereits die Bestellung des Käufers durch eine 
Auftragsbestätigungs-E-Mail über den Webshop angenommen hat, kann der Käufer eine 
Stornierungsanfrage ohne Angabe von Gründen und Entstehung von Kosten durch Klicken 
des in seinem Kundenkonto im Webshop vorgesehenen Button „STONIERUNG SENDEN“ an 
den Verkäufer senden. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rechtzeitigkeit der Stornierung ist der 
Zugang der Erklärung beim Verkäufer. Der Verkäufer behält sich vor, die Stornierungsanfrage 
nach eigenem billigen Ermessen anzunehmen, soweit dies unter Berücksichtigung der 
beiderseitigen Interessen zweckmäßig erscheint. 

4. Lieferbedingungen , Transportschäden, höhere Gewalt 

4.1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. vom Verkäufer bei Annahme der 
Bestellung angegeben. 

4.2. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg innerhalb des vom Verkäufer 
angegebenen Liefergebietes an die vom Käufer angegebene Lieferanschrift, sofern zwischen 
den Parteien nichts anderes vereinbart wird. Die während der Bestellung angegebene 
Lieferanschrift des Käufers ist maßgeblich.  

4.3. Bei einer Lieferung der Waren per Spedition erfolgt die Lieferung „frei Bordsteinkante“. 
In diesem Falle wird die Ware bis zu der nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante der 
angegebenen Lieferadresse geliefert. Dies gilt nur, sofern zwischen den Parteien nichts 
anderes vereinbart wird. 

4.4. Dem Verkäufer sind Teillieferungen gestattet, soweit dieses für den Käufer zumutbar 
ist. Im Falle zumutbarer Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt, auch Teilrechnungen zu 
stellen. 

4.5. Sofern der Verkäufer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Ware), wird der Verkäufer den Käufer 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
mitteilen. Ist die Ware auch innerhalb der neuen Lieferfrist trotz aller zumutbaren 
Anstrengungen des Verkäufers nicht verfügbar, ist der Verkäufer berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers wird 
der Verkäufer unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Ware gilt 
insbesondere die nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Selbstbelieferung durch die 
Zulieferer des Verkäufers, sofern der Verkäufer ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen hat und weder den Verkäufer noch seine Zulieferer ein Verschulden trifft. 

4.6. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
verkauften Ware geht auf den Käufer mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
über. Dies gilt auch, wenn der Verkäufer die Kosten des Transportes trägt. Eine 
Transportversicherung kann individuell zwischen den Parteien vereinbart werden.  

4.7. Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die Vertragserfüllung auswirken, 
ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben 
und bei längerfristigen Verzögerungen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass hieraus 
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irgendwelche Ansprüche gegen den Verkäufer hergeleitet werden können. Als höhere Gewalt 
gelten alle für den Verkäufer unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die – selbst wenn sie 
vorhersehbar waren – außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers liegen und deren 
Auswirken auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen des Verkäufers nicht 
verhindert werden können. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Käufers bleiben unberührt. 

5. Preise, Versandkosten und Zahlungsbedingungen 

5.1. Sofern sich aus der Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung des Verkäufers nichts anderes 
ergibt, verstehen sich die angegebenen Preise in EURO und sind Nettopreise zuzüglich der 
am Tag der Rechnungstellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Höhe der 
gegebenenfalls anfallenden Liefer- und Versandkosten werden bei den jeweiligen Artikel- bzw. 
Leistungsbeschreibung gesondert angegeben. 

5.2. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da 
eine Zustellung beim Käufer nicht möglich war, trägt der Käufer die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Käufer den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung 
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der 
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine 
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

5.3. Sofern eine Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union erfolgt, können im 
Einzelfall weitere Kosten anfallen. Diese Kosten trägt der Käufer, wenn der Verkäufer diese 
nicht zu vertreten hat. Zu diesen Kosten können u.a. Steuern, Zölle und sonstige öffentliche 
Abgaben sowie Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) zählen. Gegebenenfalls können einzelne der 
vorgenannten Kosten auch für Lieferungen in Länder innerhalb der Europäischen Union 
entstehen, wenn der Käufer die Zahlung von einem Land außerhalb der Europäischen Union 
aus vornimmt. 

5.4. Die Zahlungsabwicklung und Zahlungsart gem. Ziffer 5.5. wird gesondert individuell in 
einer Rahmenvereinbarung zwischen dem Betreiber und den Parteien vereinbart. Die 
Zahlungsabwicklung erfolgt direkt an den Betreiber des Online-Marktplatzes.  

5.5. Der Käufer kann den Kaufpreis mit nachstehender Zahlungsart bezahlen: 

Bei Auswahl der Zahlungsart „SEPA-Lastschrift“ ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung 
eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation 
(sog. Prenotification), zur Zahlung fällig. Vorabinformation ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, 
Police, Vertrag) des Verkäufers an den Käufer, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift 
ankündigt. Der Einzug der Lastschrift erfolgt, nachdem die bestellte Ware das Lager des 
Verkäufers verlässt, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation. Wird die 
Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen 
Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Käufer der Abbuchung, obwohl er hierzu 
nicht berechtigt ist, hat der Käufer die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts 
entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. Der Verkäufer behält sich 
vor, bei Auswahl der Zahlungsart „SEPA-Lastschrift“ eine Adress- und Bonitätsprüfung 
durchzuführen und bei negativer Adress- und Bonitätsprüfung abzulehnen. 

6. Haftung für Mängel 

6.1. Soweit zwischen den Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, gilt 
das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Hiervon abweichend gilt: 



 

 
Seite 5 

6.2. Bei neuen Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein (1) Jahr ab 
Gefahrübergang. Bei gebrauchten Waren sind die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln 
ausgeschlossen. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch gem. § 445a 
BGB bleiben unberührt. 

6.3. Der Verkäufer leistet gegenüber dem Käufer nach seiner Wahl zunächst Gewähr durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung). Erfolgt im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung, beginnt die 
Verjährung nicht erneut. 

6.4. Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Käufer verpflichtet, die 
zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer zurückzusenden. Die 
Rücksendung muss die erforderlichen Angaben, wie den Grund der Rücksendung, den 
Käufernamen und die für die mangelhafte Ware vergebene Retourennummer enthalten, so 
dass der Verkäufer die zurückgesandte Ware zuordnen kann. Ist eine Zuordnung der 
Rücksendung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht möglich, besteht keine 
Verpflichtung des Verkäufers zur Entgegennahme zurückgesandter Ware und zur 
Rückzahlung des Kaufpreises. Die Kosten eines erneuten Versandes der Ware sind in diesem 
Fall vom Käufer zu tragen. 

6.5. Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, kann der 
Verkäufer vom Käufer eine Nutzungsentschädigung gem. § 346 Abs. 1 BGB geltend machen. 
Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

6.6. Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche 
aufgrund von Schäden, die durch den Verkäufer, dessen gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden: 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie arglistigem 
Verschweigen eines Mangels 

• für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 

• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer 
regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 

• im Rahmen eines zwischen den Parteien gesondert vereinbarten 
Garantieversprechens 

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

6.7. Für Beanstandungen des Käufers stellt der Betreiber dem Verkäufer ein 
Reklamationsmanagement für die Koordinierung von Reklamationen (z.B. in Bezug auf 
Teilebeschädigung, Falschlieferung, Transportschäden oder Garantiefälle) zur Verfügung. Der 
Käufer kann seine Reklamationen unter Angabe des Reklamationsgrundes über das System 
des Betreibers durch Klicken des Buttons „REKLAMATION SENDEN“ an den Verkäufer 
senden. Jegliche Reklamation ist ausgeschlossen, sobald der Käufer die gelieferte Ware 
vermischt, weiterverwendet, weiterveräußert oder mit ihrer Be- oder Verarbeitung begonnen 
hat. 

6.8. Handelt der Käufer als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB gilt die in §§ 377, 381 HGB geregelte 
Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlässt der Käufer die dort geregelten Anzeigepflichten, 
gilt die Ware als genehmigt. 
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7. Haftung für Schäden 

7.1. Hinsichtlich der von dem Verkäufer erbrachten Leistungen haftet dieser, dessen 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen uneingeschränkt 

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

• bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

• bei Garantieversprechen, soweit dieses zwischen den Parteien vereinbart wird, 

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

7.2. Bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist die Haftung des Verkäufers auf 
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß Ziffer 7.1 
uneingeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die der 
Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

7.3. Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.  

8. Verjährung 

Ansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer verjähren - mit Ausnahme der unter Ziffer 
6 (Haftung für Mängel) geregelten Ansprüche - in einem Jahr ab Kenntnis von den 
anspruchsbegründenden Tatsachen, spätestens jedoch in fünf Jahren nach Erbringung der 
Leistung, sofern nicht gem. Ziffer 7 (Haftung für Schäden) unbeschränkt gehaftet wird. 

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen 
Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Verkäufers aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor. Der 
Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb 
berechtigt. Sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt 
der Käufer – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit 
neuen Sachen - in Höhe des jeweiligen Rechnungsbetrages inklusive der am Tag der 
Rechnungstellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer im Voraus an den Verkäufer ab. Der 
Käufer bleibt auch nach der Abtretung zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Die 
Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der 
Verkäufer zieht die Forderungen nicht ein, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
dem Verkäufer gegenüber nachkommt, nicht in Verzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. 

9.2. Der Käufer ist verpflichtet die Vorbehaltsware bis zum Eigentumsübergang pfleglich zu 
behandeln. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern, sofern 
dieses angemessen oder branchenüblich ist. Der Käufer muss ferner ggf. erforderliche 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig vornehmen. 

9.3. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein 
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Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. 
Pfändungen) auf die dem Verkäufer gehörenden Waren erfolgen. 

9.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des 
fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 
verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts. 
Der Verkäufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und sich den 
Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese 
Rechte nur geltend machen, wenn der Verkäufer dem Käufer zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

9.5. Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß nachstehender Ziffer 9.5.3 befugt, die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden 
Bestimmungen. 

9.5.1. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung der Waren entstehenden Erzeugnisse des Verkäufers zu deren vollem Wert, 
wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verkäufer 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 
verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 
9.5.2. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe eines etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Verkäufer ab. Der 
Verkäufer nimmt die Abtretung an. Die in Ziffer 9.4 genannten Pflichten des Käufers gelten 
auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Verkäufers eine Sicherungsabtretung vorzulegen und eingehende Zahlungen bis zur 
vollständigen Tilgung der Forderung treuhänderisch zu verwalten. 
9.5.3. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verkäufer ermächtigt. Der 
Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und der Verkäufer den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung 
eines Rechts gem. Ziffer 9.5 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann der Verkäufer 
verlangen, dass der Käufer dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist der 
Verkäufer in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und 
Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 
9.5.4. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Käufers freizugeben, sofern die Höhe der Sicherheiten die Summe aller noch offenen 
Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsbeziehung um mehr als 10 % (bei Vorliegen 
eines Verwertungsrisikos um mehr als 50 %) übersteigt. Der Verkäufer kann die Sicherheiten 
nach seiner Wahl freigeben. 

10. Schlussbestimmungen 

10.1. Eine Abtretung von Ansprüchen aus dem zwischen den Parteien geschlossenen 
Vertrag durch den Käufer, insbesondere eine Abtretung etwaiger Mängelansprüche des 
Käufers, ist ausgeschlossen. 
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10.2. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten mit der Hauptforderung des Verkäufers gegenseitig 
verknüpft oder von diesem anerkannt sind. 

10.3. Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Käufers sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer bestreitet die zugrunde liegenden 
Gegenansprüche nicht oder diese sind rechtskräftig festgestellt. 

10.4. Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere 
des UN-Kaufrechts. 

10.5. Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher - auch internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Verkäufers. Der 
Verkäufer ist in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Leistungsverpflichtung 
gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen 
Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 
ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

Stand: 09.05.2025 


